
 

 
 

 
 

 

 

orka Newsletter Öffentliches Wirtschaftsrecht und 
Vergaberecht 

Netto-Null-Industrie-Verordnung 
und Vergaberecht – Verbindliche 
Mindestanforderungen an die 
ökologische Nachhaltigkeit 

Hintergrund
Am 29. Juni 2024 ist die Netto-Null-Indust-
rie-Verordnung (Net Zero Industry Act, 
NZIA) in Kraft getreten. Ziel der Verord-
nung ist es, den Zugang der Europäischen 
Union zu einer sicheren und nachhaltigen 
Versorgung mit Netto-Null-Technologien 
zu garantieren und ein hohes Niveau an 
Energieunabhängigkeit zu erreichen. 
Unter Netto-Null-Technologien sind 

Technologien und Ansätze zu verstehen, 
die darauf abzielen, die Netto-Treibhaus-
gasemissionen auf null zu reduzieren. Die 
Europäische Union möchte gewährleisten, 
dass bis 2030 mindestens 40 Prozent des 
unionsweiten Bedarfs an diesen Technolo-
gien in der Europäischen Union produziert 
werden. Dazu soll der Marktzugang für 
Hersteller erleichtert werden.  

Die Europäische Union will die Produktion emissionsfreier Technologien durch die so ge-
nannte Netto-Null-Industrie-Verordnung fördern. Auftraggeber müssen künftig im Rah-
men öffentlicher Ausschreibungen bei bestimmten Produkten verbindliche Mindestanfor-
derungen an die ökologische Nachhaltigkeit anwenden.  
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Die in der Verordnung festgelegten Maß-
nahmen fördern diese übergeordneten 
Ziele in unterschiedlicher Weise. So sollen 
Projekte zur CO₂-Abscheidung und -Spei-
cherung gefördert werden, aber auch Ge-
nehmigungsverfahren für neue industri-
elle Aktivitäten sollen beschleunigt wer-
den. Auch Änderungen des Vergabe-
rechts sind vorgesehen: 

Durch verbindliche Mindestanforderun-
gen, die künftig von Auftraggebern gefor-
dert werden müssen, soll die Nachfrage 
nach nachhaltigen und widerstandsfähi-
gen Netto-Null-Technologien gefördert 
werden (Art. 1 Abs. 2 c NZIA).  

Verbindliche Mindestanfor-
derungen an die Ökologische 
Nachhaltigkeit 
Nach Art. 25 Abs. 1 der Verordnung müs-
sen verbindliche Mindestanforderungen 
für die ökologische Nachhaltigkeit von 
Auftraggeber verlangt werden, wenn Auf-
träge sog. Netto-Null-Technologien erfas-
sen. Diese Mindestanforderungen werden 
in einem Durchführungsakt von der EU-

Kommision festgelegt; dies ist noch nicht 
geschehen.  

Die Mindestanforderungen werden die 
Qualität des Angebots, einschließlich sozi-
aler, ökologischer und innovativer Merk-
male, betreffen. Sie können auch in der 
Form einer technischen Spezifikation oder 
einer Auftragsausführungsklausel ergehen 
(Art. 25 Abs. 4 NZIA). 

Der Einfluss der einzelnen Aufträge auf die 
Resilienz der Europäischen Union wird 
bei der Vergabe von Aufträgen ebenfalls 
berücksichtigt. Resilienz bedeutet in dem 
Fall ein hohes Maß an Energieunabhängig-
keit der Europäischen Union. Wenn Netto-
Null-Technologien z.B. aus Drittstaaten 
stammen und bestimmte Marktanteile 
überschritten werden, müssen Auftragge-
ber zusätzliche Anforderungen in zukünf-
tigen Vergabeverfahren mit einbeziehen 
(Art. 25 Abs. 7 NZIA). 

„Durch einfachere und schnellere Ge-
nehmigungsverfahren für Fertigungs-
projekte, die Förderung von Innovatio-
nen und Qualifikationen und einen bes-
seren Marktzugang für hochwertige 
Cleantech-Produkte werden wir faire 
Wettbewerbsbedingungen für die euro-
päischen Hersteller gewährleisten. So 
werden wir unsere ehrgeizigen Ziele 
für erneuerbare Energien und Ener-
gieeffizienz bis 2030 erreichen kön-
nen und zugleich die Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Industrie sichern.” 

Kadri Simson, Kommissarin für Energie 

Die Verordnung sieht einige Anwendungs-
ausnahmen vor (Erwägungsgrund 55). 
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Unter bestimmten Umständen können die 
Auftraggeber beschließen, die vorge-
schriebenen Kriterien nicht anzuwenden. 
Dies ist der Fall, wenn beispielsweise nur 
ein spezifischer Anbieter verfügbar ist, 
frühere ähnliche Verfahren keine geeigne-
ten Angebote erbracht haben oder die An-
wendung zu unverhältnismäßig hohen 
Kosten oder technischer Inkompatibilität 
führen würde. Dabei können Kostenunter-
schiede von über 20 % als unverhältnis-
mäßig angesehen werden (Art. 25 Abs. 9, 
10 NZIA).  

Auftraggeber sollen in den Vergabeunter-
lagen festhalten, dass bei Nichteinhaltung 
der Resilienzanforderungen eine Strafge-
bühr von mindestens 10 % des Wertes der 
Netto-Null-Technologie des Auftrags 
droht (Erwägungsgrund 58 NZIA).   

Netto-Null-Technologien 

Anzuwenden sind die Mindestanforderun-
gen bei der Beschaffung von Endproduk-
ten und spezifischen Bauteilen der „Netto-
Null-Technologien“. Hierunter fallen die 
folgenden Technologien: 

• Photovoltaik- und solarthermische 
Technologien 

• Onshore-Windkraft- und erneuerbare 
Offshore-Technologien 

• Batterie-/Speichertechnologien 
• Wärmepumpen und Technologien für 

geothermische Energie 
• Elektrolyseure und Brennstoffzellen 
• Nachhaltige Biogas-/Biomethantech-

nologien 
• Technologien zur CO2-Abscheidung 

und -speicherung (CCS) 
• Grid-Technologien 

 
1 Zentrale Beschaffungsstellen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 16 der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 12 der Richtlinie 2014/25/EU. 

Die Mindestanforderungen sind auch zu 
beachten bei Bauaufträgen und Baukon-
zessionen, die Netto-Null-Technologien 
umfassen. 

Konkrete Mindestanforde-
rungen und Übergangszeit-
raum 

Die NZIA ist im Juni 2024 in Kraft getreten. 
Gemäß Art. 25 Abs. 5 S. 1 der Verordnung 
soll von der EU-Kommission bis zum 
30.03.2025 ein Durchführungsrechtsakt er-
lassen werden, der die besagten Mindest-
anforderungen konkretisiert. Dies ist noch 
nicht geschehen. 

Wenn die Mindestanforderungen durch die 
EU-Kommission konkretisiert sind, gilt die 
Pflicht zur Anwendung dieser Anforderun-
gen jedenfalls bis zum 30. Juni 2026 erst 
einmal nur für Aufträge, die von zentralen 
Beschaffungsstellen1 vergeben werden, 
und für Aufträge, deren Wert 25 Mio. EUR 
oder mehr beträgt. 
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Bestrebungen auf der Bun-
desebene 

Auch das sog. Vergabetransformations-
paket sieht vor, dass umweltbezogene 
Kriterien verbindlich vorgegeben werden 
sollen. Die Mitte Oktober 2024 veröffent-
lichten Referentenentwürfe des BMWK se-
hen einen neuen § 120a GWB als Zentral-
norm für verpflichtende soziale und um-
weltbezogene Kriterien oberhalb der 
Schwellenwerte vor. Demgemäß soll die 
Anwendung von sozialen und umweltbe-
zogenen Kriterien primär im Rahmen der 
Leistungsbeschreibung oder – soweit ge-
eigneter – auf anderen Stufen (Eignungs-
anforderungen, Zuschlagskriterien, Aus-
führungsbedingungen) erfolgen. Nachdem 
nun jedoch der Bundeskanzler die Ver-
trauensfrage verloren hat und bereits für 
Februar 2025 Neuwahlen vorgesehen 
sind, bleibt abzuwarten, ob das Verga-
betransformationspaket (oder ein ähnlich 
gerichteter Entwurf in der neuen Legisla-
turperiode) tatsächlich verabschiedet 
wird. 
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